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Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Zeitwertkonten nach derzeitigem 

Stand des Gesetzgebungsverfahrens 
 
Am 13.08.2008 hat die Bundesregierung den Entwurf zum Gesetz zur Verbesserung von Rah-
menbedingungen für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen (sog. Flexi II) beschlos-
sen.  
 
Nach derzeitiger Planung soll das Gesetz möglichst im (Spät-)Herbst dieses Jahres verab-
schiedet werden und zum 01.01.2009 in Kraft treten. Änderungen des Gesetzesentwurfs kön-
nen daher im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens noch erfolgen.  
 
Im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage haben sich im Wesentlichen folgende Änderungen 
ergeben (Soweit im Folgenden nicht anders benannt, sind die Paragraphen des SGB IV ge-
meint):  
 
1. Normierung möglicher Verwendungszwecke für die Wertguthaben  
 
Der Gesetzgeber legt nunmehr den Verwendungszweck der Wertguthaben auf gesetzlich nor-
mierte und vertraglich vereinbarte Freistellungen von der Arbeitsleistung fest.  
 
Nach § 7c Abs. 1 Nr. 1 kann das Wertguthaben für eine gesetzliche Freistellung von der Ar-
beitsleistung in Anspruch genommen werden, insbesondere in solchen Fällen, in denen der 
Beschäftigte nach § 3 des Pflegezeitgesetzes oder nach § 15 des BEEG (Elternzeit) von der 
Arbeitsleistung freigestellt ist oder nach § 8 TzBfG eine Verringerung seiner Arbeitszeit ver-
langt hat.  
 
Auch für vertraglich vereinbarte Freistellungen oder Verringerungen der Arbeitszeit können 
die Wertguthaben verwendet werden (§ 7c Abs. 1 Nr. 2), insbesondere für Zeiten, die unmit-
telbar vor der Inanspruchnahme der gesetzlichen Rente liegen oder in denen der Beschäftigte 
an beruflichen Qualifikationsmaßnahmen teilnimmt. 
 
In einer solchen Vereinbarung können die Vertragsparteien nach § 7c Abs. 2 die Verwendung 
der Wertguthaben abweichend von Absatz 1 auf bestimmte Verwendungszwecke beschrän-
ken.  
 
2. Führung der Wertguthaben als Arbeitsentgeltguthaben  
 
Wertguthaben sind als Arbeitsentgeltguthaben zu führen. Eine Führung in Zeit (Arbeitsstun-
den) ist ab In-Kraft-Treten des Gesetzes (01.01.2009) nicht mehr möglich (siehe aber auch die 
Übergangsregelung unter Ziffer 7).  
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3. Ausweitung der Informationspflichten 
 
Nach dem neuen Gesetzesentwurf hat der Arbeitgeber den Beschäftigten mindestens einmal 
jährlich schriftlich über die Höhe seines Wertguthabens zu unterrichten (§ 7d Abs. 2).  
 
Des Weiteren muss der Arbeitgeber den Beschäftigten unverzüglich über die Vorkehrungen 
zum Insolvenzschutz schriftlich unterrichten, sobald das Wertguthaben gegen die Insolvenz 
abzusichern ist (§ 7e Abs. 4).  
 
4. Beschränkung der Anlagemöglichkeiten  
 
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber bei der Anlage der Wertguthaben nunmehr die für den 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung geltenden Vorschriften der §§ 80 bis 86 SGB IV 
beachten mit der Maßgabe, dass eine Anlage in Aktien oder Aktienfonds bis zu einer Höhe 
von 20 % zulässig ist. Bei der Anlage muss gewährleistet sein, dass ein Rückfluss der ange-
legten Vermögensmittel zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Wertguthabens mindestens 
in Höhe des angelegten Betrages erfolgen kann (§ 7d Abs. 3).  
 
In zwei Ausnahmefällen ist ein höherer Anlageanteil in Aktien- bzw. Aktienfonds zulässig: 
 
1. Wenn dies in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsver-

einbarung vereinbart ist (§ 7d Abs. 3 Nr. 1), oder   
2. wenn die Wertguthaben nach der Wertguthabenvereinbarung ausschließlich für Zeiten der 

Freistellung verwendet werden können, die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, in dem 
die Beschäftigten eine gesetzliche Altersrente beziehen oder beziehen können (§ 7d Abs. 3 
Nr. 2).  

 
5. Insolvenzsicherung und Führung der Konten durch einen Dritten  
 
5.1 Führung der Wertguthaben durch einen Dritten 
 
Wertguthaben sind künftig in der Regel unter Ausschluss der Rückführung durch einen Drit-
ten zu führen, der im Falle der Insolvenz für die Erfüllung der Ansprüche aus dem Wertgut-
haben einsteht. Dies ist nach dem Gesetzesentwurf insbesondere bei einem Treuhandverhält-
nis gewährleistet (§ 7e Abs. 2 Satz 1).  
 
Als Ausnahme von der vollständigen Führung der Konten durch einen Dritten sind aber auch 
andere, „einem Treuhandverhältnis gleichwertige“ Vorkehrungen gegen die Insolvenz des 
Arbeitgebers (insbesondere Versicherungs-, Verpfändungs- oder Bürgschaftsmodelle) weiter-
hin zulässig (§ 7e Abs. 2 Satz 2).  
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5.2 Unzureichende Insolvenzsicherungsmodelle 
 
Des Weiteren wurde in Abs. 3 des § 7e nunmehr die bereits in § 8a ATG enthaltene Bestim-
mung übernommen, dass bilanzielle Rückstellungen, sowie zwischen Konzernunternehmen 
begründete Einstandspflichten (Bürgschaften, Patronatserklärungen, Schuldbeitritte) keine 
ausreichende Insolvenzsicherungsmaßnahmen darstellen.  
 
5.3 Kündigungsmöglichkeit des Arbeitnehmers 
 
Der Arbeitnehmer kann den Arbeitgeber nunmehr schriftlich dazu auffordern, seinen Ver-
pflichtungen zur Insolvenzsicherung der Wertguthaben nachzukommen. Weist der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer innerhalb von zwei Monaten eine Insolvenzsicherung des Wertgutha-
bens nicht nach, so kann der Arbeitnehmer die Wertguthabenvereinbarung mit sofortiger 
Wirkung kündigen (§ 7e Abs. 5). Das Wertguthaben ist dann aufzulösen.  
 
5.4 Prüfung der Insolvenzsicherungsmaßnahmen durch die Rentenversicherung 

Bund 
 
Im Rahmen einer Betriebsprüfung nach § 28p überprüft die Deutsche Rentenversicherung 
Bund künftig auch die Maßnahmen zur Insolvenzsicherung von Wertguthaben. Wird anläss-
lich einer solchen Prüfung festgestellt, dass der Arbeitgeber keine oder nur ungeeignete Insol-
venzsicherungsmaßnahmen getroffen hat, bzw. die Sicherungsmittel den Wert des Wertgut-
habens um mindestens 30 % unterschreiten oder die Gesamtsozialversicherungsbeiträge nicht 
umfassen, so weist die Rentenversicherung die auf die Wertguthaben zu entrichtenden Beiträ-
ge aus.  
 
Der Arbeitgeber hat dann zwei Monate Zeit, der Rentenversicherung eine ausreichende Insol-
venzsicherung nachzuweisen. Erfolgt dieser Nachweis nicht innerhalb dieser Frist, so ist die 
Wertguthabenvereinbarung von Anfang an unwirksam. Die Wertguthaben sind aufzulösen, 
zu verbeitragen und zu versteuern (§ 7e Abs. 6).  
 
5.5 Schadensersatz bei unzureichendem Insolvenzschutz  
 
Kommt es wegen eines nicht geeigneten oder unzureichenden Insolvenzschutzes im Insol-
venzfalle zu einer Verringerung oder zu einem Verlust des Wertguthabens, haftet der Arbeit-
geber für den entstandenen Schaden. Ist der Arbeitgeber eine juristische Person haften auch 
die organschaftlichen Vertreter gesamtschuldnerisch. Eine Haftung kommt nicht in Be-
tracht, wenn der Arbeitgeber oder die organschaftlichen Vertreter den Schaden nicht zu ver-
treten haben. 
 
5.6 Eingeschränkte Kündigungsmöglichkeit von Insolvenzschutzmaßnahmen  
 
Eine Beendigung oder Kündigung von Insolvenzschutzmaßnahmen ist künftig nur noch zu-
lässig, wenn der Arbeitgeber gleichwertige Maßnahmen schafft und der Beschäftigte 
schriftlich zustimmt  (§ 7e Abs. 8).  
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6. Übertragung von Wertguthaben  
 
Neu ist die Möglichkeit zur Übertragung der Wertguthaben auf die Rentenversicherung Bund, 
wenn der Folgearbeitgeber das Wertguthaben nicht übernehmen will oder der Beschäftigte 
ohne Folgearbeitgeber ausscheidet (§ 7f Abs. 1 Nr. 2). Die Rentenversicherung Bund erfüllt 
dann die hinsichtlich des Wertguthabens bestehenden Arbeitgeberpflichten.  
 
Voraussetzung für eine solche Übertragung ist, dass das Wertguthaben einen Betrag in Höhe 
des Zwölffachen der monatlichen Bezugsgröße (für 2008, 29.820 € für die alten und 25.200€ 
für die neuen Bundesländer) übersteigt. Eine Rückübertragung von auf die Rentenversiche-
rung Bund übertragenen Wertguthaben (etwa auf einen weiteren Folgearbeitgeber) ist nicht 
möglich (§ 7f Abs. 1). 
 
Der Beschäftigte kann das bei der Rentenversicherung Bund bestehende Wertguthaben für 
Freistellungen nach § 7c Abs. 1 (also für Zeiten einer gesetzlich geregelten oder vertraglich 
vereinbarten Freistellung) in Anspruch nehmen. 
 
Das auf die Rentenversicherung Bund übertragene Wertguthaben kann auch für eine Finanzie-
rung von Zeiten nach § 7c Abs. 1 Nr. 2 (Zeiten, die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu 
dem der Beschäftigte eine gesetzliche Rente beziehen kann und Zeiten, in denen der Beschäf-
tigte an einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme teilnimmt) genutzt werden, ohne dass zu 
diesem Zeitpunkt ein Arbeitsverhältnis besteht (§ 7f Abs. 2). In diesem Falle wird ein Ar-
beitsverhältnis nach § 7 Abs. 3 Satz 1 fingiert.  
 
7. Übergangsregelungen   
 
Nach §116 Abs. 1 können zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Gesetzes in Zeit geführte 
Wertguthaben auch weiterhin in Zeit geführt werden. Dies gilt auch für nach In-Kraft-Treten 
des Gesetzes vereinbarte Neuverträge auf Grundlage einer vor In-Kraft-Treten des Gesetzes 
bestehenden Regelung.   
 
Nach § 116 Abs. 2 findet § 7c Abs. 1 (Normierung von gesetzlichen und vertraglichen Frei-
stellungen als Verwendungszwecke) nur Anwendung auf Wertguthaben, die nach dem In-
Kraft-Treten des Gesetzes geschlossen wurden.  
 
Nach § 116 Abs. 3 gilt § 7e Abs. 5 und 6 (Kündigungsmöglichkeit des Arbeitnehmers bzw. 
Nichtigkeit der Wertguthabenvereinbarung bei unzureichendem Insolvenzschutz) für bereits 
bestehende Wertguthaben erst nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten nach In-Kraft-
Treten des Gesetzes.  
 
Köln, den 26.08.2008 
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